
 

 
 

 
Ergebnisbericht der 

31. Sitzung des HGB-Fachausschusses 
vom 20. und 21. April 2017 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 31. HGB-FA-Sitzung behan-
delt: 

• Stand der Diskussion Erarbeitung ei-
nes Standards zur Währungsumrech-
nung 

• Überarbeitung DRS 20 aufgrund CSR-
RLUG 

 

Stand der Diskussion Erarbeitung eines 
Standards zur Währungsumrechnung 

Den Mitgliedern des HGB-FA werden die vor-
läufigen Ergebnisse aus den Beratungen der 
DRSC-Arbeitsgruppe Währungsumrechnung 
berichtet sowie der Zwischenstand des Stan-
dardentwurfs vorgestellt. Die Ergebnisse der 
Diskussion werden in der weiteren Arbeit der 
Arbeitsgruppe berücksichtigt. Die Diskussion 
des Standardentwurfs soll in der nächsten 
Sitzung des HGB-FA fortgesetzt werden. 

 

Überarbeitung DRS 20 aufgrund CSR-
RLUG 

Die Fachausschüsse werden über die Ar-
beitsergebnisse der AG Konzernlagebericht 
zur Konkretisierung des CSR-RL-

Umsetzungsgesetzes in DRS 20 informiert. 
Beide Fachausschüsse beraten die von der 
AG und dem Mitarbeiterstab entworfenen 
Formulierungsvorschläge und beschließen 
(vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfas-
sung) einige Änderungen. Diese Änderungen 
betreffen beispielsweise die Definition des 
Begriffs „Risiko“. Da die bisherige Definition in 
DRS 20 nur die Risiken aus Unternehmens-
sicht erfasst, in der nichtfinanziellen Konzern-
erklärung jedoch auch über Risiken für die 
Aspekte zu berichten ist, soll die Definition 
von „Risiko“ allgemeiner als Abweichung von 
einem Referenzpunkt gefasst werden. Der 
Referenzpunkt ist in der allgemeinen Risiko-
berichterstattung und in der Risikobetrachtung 
in der nichtfinanziellen Konzernerklärung je-
weils entsprechend festzulegen. Der Gel-
tungsbereich soll analog zum Gesetzestext 
formuliert werden. Dabei ist zu beachten, dass 
der Grenzwert „500 Arbeitnehmer“ auch an 
zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen 
überschritten sein muss. Ferner soll die Rege-
lung in Tz. 37, nach der über die Due-
Diligence-Prozesse in Bezug auf die Lieferket-
te zu berichten ist, als Verpflichtung formuliert 
werden. Die Empfehlungen in Tz. 27 (Empfeh-
lung der Darstellung des Auswahlprozesses 
für die berichtspflichtigen Sachverhalte) und 
Tz. 34 (quantitative Angaben bei der Darstel-
lung der Ziele) werden gestrichen. 
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